
Antrag auf Gewährung eines 
Klimaschutzkredites  
  
nach den im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden  
Förderungsgrundsätzen

Antragsnummer UfR:

Eingangsvermerk IFB:

 Antragsnummer:

Antragsteller

Straße und Hausnummer/Firmensitz

Name/Firma

E-Mail

Postleitzahl Telefon Fax

Branche

Ort

Inhaber/Anschrift Telefon Fax

Name/Firma

Straße und Hausnummer/Firmensitz

Postleitzahl Ort

E-Mail

Telefon Fax

Bevoll- 
mächtigter

Fördermaßnahme (Kurzbeschreibung)

Beantragte Laufzeit:                                                                        Jahre

Beantragter Klimaschutzkredit:                                                                 €

WGEW030F0718 LCD Seite  von 

Bankverbindung (IBAN)

Steuer-ID/Wirtschafts-ID



Erforderliche 
Anlagen zu 

diesem Antrag

  
Bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein:  
  
Kosten- und Finanzierungsaufstellung für die Investitionsmaßnahme.  
  
Bonitätsunterlagen (Jahresabschlüsse bzw. Einnahme/Überschussrechnungen der letzten drei Jahre,  
Einkommenssteuerbescheide, Vermögensaufstellungen, Selbstauskunft gem. Vordruck der IFB, 
Bankauskunft der Hausbank). 
  
Legitimationsnachweis des Antragstellers (Kopie des Personalausweises, Registerauszug etc.). 
  
Ggf. Vollmacht (Vordruck IFB, insbesondere bei mehreren Darlehensnehmern).  
  
Erklärung über bereits erhaltene "De-minimis"-Beihilfen und mit dem gemeinsamen Markt vereinbare 
begrenzte Beihilfen (s. Anlage) 
  
Anlage wirtschaftlich Berechtigte der juristischen Person & Personengesellschaft (s. Anlage) 
  
Informationsblatt / Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP) (s. Anlage)

Erklärung des  
Antragstellers

  
Kleines oder mittelständiges Unternehmen:   
(lt. Seite 3 der Förderungsgrundsätze)

  ja   nein

  
Ich bestätige / Wir bestätigen, dass ich / wir für das geplante Vorhaben zum Vorsteuerabzug  
nach § 15 UStG berechtigt bin / sind: 
 

  
Datenschutz: 
Der Antragsteller wird auf die als Anlage beigefügten Informationen zum Datenschutz hingewiesen. 
  
  
„Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis“  
  
Die Hamburgische Investitions- und Förderbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, übermittelt im Rahmen 
dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die 
Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage 
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 
18a des Kreditwesengesetzes).  
  
Der Kunde befreit die Hamburgische Investitions- und Förderbank insoweit auch vom Bankgeheimnis.  
  
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung 
(Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. 
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu 
geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach 
Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.“  
  
Anlage:  
Informationen für Kunden gem. Art. 13, 14, 21 DS-GVO (Datenschutzhinweise) 
SCHUFA-Informationsblatt zur Erfüllung der Informationspflichten nach Art. 14 DS-GVO

Ort, Datum Unterschrift der/des Antragsteller/s
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 ja nein
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Bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein: 
 
Kosten- und Finanzierungsaufstellung für die Investitionsmaßnahme. 
 
Bonitätsunterlagen (Jahresabschlüsse bzw. Einnahme/Überschussrechnungen der letzten drei Jahre, 
Einkommenssteuerbescheide, Vermögensaufstellungen, Selbstauskunft gem. Vordruck der IFB,
Bankauskunft der Hausbank).
 
Legitimationsnachweis des Antragstellers (Kopie des Personalausweises, Registerauszug etc.).
 
Ggf. Vollmacht (Vordruck IFB, insbesondere bei mehreren Darlehensnehmern). 
 
Erklärung über bereits erhaltene "De-minimis"-Beihilfen und mit dem gemeinsamen Markt vereinbare
begrenzte Beihilfen (s. Anlage)
 
Anlage wirtschaftlich Berechtigte der juristischen Person & Personengesellschaft (s. Anlage)
 
Informationsblatt / Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP) (s. Anlage)
Erklärung des 
Antragstellers
 
Kleines oder mittelständiges Unternehmen:  
(lt. Seite 3 der Förderungsgrundsätze)
 
Ich bestätige / Wir bestätigen, dass ich / wir für das geplante Vorhaben zum Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG berechtigt bin / sind:
 
 
Datenschutz:
Der Antragsteller wird auf die als Anlage beigefügten Informationen zum Datenschutz hingewiesen.
 
 
„Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis“ 
 
Die Hamburgische Investitions- und Förderbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes). 
 
Der Kunde befreit die Hamburgische Investitions- und Förderbank insoweit auch vom Bankgeheimnis. 
 
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.“ 
 
Anlage: 
Informationen für Kunden gem. Art. 13, 14, 21 DS-GVO (Datenschutzhinweise)
SCHUFA-Informationsblatt zur Erfüllung der Informationspflichten nach Art. 14 DS-GVO
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